
 
 
 

Mietpreise 
 

Bezeichnung Grösse Grundgebühr 
einmalig 

Mietgebühr pro 
Woche 

HCPS komplett 76.1-108mm 120.00 80 

Presswerkzeug EFP2 
inkl. Pressbacken  
Kompatibilität 2 

12-35 mm 40.00 50 

Pressbackensatz 
Kompatibilität 2 

12-35 mm 40.00 30 

Pressschlingensatz  
Kompatibilität 2 

42-54 40.00 30 

Presswerkzeug ECO301 
inkl. Pressbackensatz 
Kompatibilität 3 

1-35 mm 40.00 50 

Pressschlingensatz  
Kompatibilität 3 

76.1-88.9mm 40.00 30 

Pressschlingensatz  
Kompatibilität 3 

108 mm 40.00 30 

Rohrentgrater Mapress 12-108 40.00 30 

Pressschlingen Mepla 
Kompatibilität 2 

63+75mm 40.00 30 

Presswerkzeug ECO 202 
inkl Pressbacken 
Kompatibilität 

16-50mm 40.00 50 

Startschalter 
inkl. Ründdrückringe 

200-315mm 100.00 60 

Schweissmaschine Media 
komplett mit Zubehör 

50-160 100.00 80 

Schweissmaschine Universal 50-315mm 100.00 80 

Zubehör zu Universal 50-160mm 60 (mit Universal) 
100 (ohne Universal) 

60 

Zubehör zu Universal 200mm 60 (mit Universal) 
100 (ohne Universal) 

60 

Zubehör zu Universal 200-315mm 60 (mit Universal) 
100 (ohne Universal) 

60 

Reparturwerkzeug 50-160 40.00 30 

Aufspannplatten mit Prisma 40/135/ 
160/200 

40.00 30 

 



 
 
 

Mietbedingungen 
 

Mietdauer: 
 

Die Mietdauer beträgt mindestens eine Woche. Die Mietzeit beginnt bei Selbstabholern am Tag der 

Abholung und bei Versand am nächsten Werktag nach dem Versandtag. Die Mietzeit endet mit dem 

Tag, an dem der Mietgegenstand bei dem Vermieter eintrifft. Als Woche gelten 5 auf einander 

folgende Werktage. Kantonale und Regionale Feiertage können nicht berücksichtigt werden und 

gelten als normale Werktage. 

 

Mietzahlung: 
 

Die Mietgebühr ergibt sich aus dem Mietvertrag. Die vereinbarte Mietgebühr versteht sich netto 

ohne Mehrwertsteuer. Bei Mietverträgen mit einer Laufzeit länger als einen Monat wird die 

Mietgebühr periodisch jeden Monat verrechnet. Entstandene Nebenkosten wie z.B. Abholungs- und 

Reparaturkosten gehen zu Lasten des Kunden. Zahlungsbedingungen gemäss Rechnungsstellung. Bei 

Zahlungsverzug ist der Vermieter berechtigt, die sofortige Rücksendung des Gerätes zu fordern oder 

das Gerät auf Kosten des Mieters, der den Zutritt zu dem Gerät zu ermöglichen hat, abzuholen und 

darüber zu verfügen. 

 

Lieferung: 
 

Die Sendung des Werkzeuges geschieht nur wenn der Vermieter einen vom Mieter unterschriebenen 

Mietvertrag hat. Dieser muss bis 15.00 Uhr bei dem Vermieter eintreffen, damit die Versendung des 

Werkzeuges noch gewährleistet werden kann. Sollte kein unterschriebener Mietvertrag beim 

Vermieter eintreffen wird die Bestellung wieder storniert und das Werkzeug für andere wieder 

freigegeben.  

 

Bestellung 
 

Die Bestellung erfolgt ausschliesslich mit dem auf der Internetseite http://www.wfreiag.ch zur 

Verfügung gestellten Bestellformular. Die Bestellung kann nur entgegen genommen werden wenn 

das Bestellformular komplett und korrekt ausgefüllt worden ist. Sollte das Formular nicht komplett 

sein oder falsche Angaben gemacht worden sein, kann die Bestellung nicht bearbeitet werden. Sollte 

das bestellte Werkzeug nicht mehr Verfügbar sein wird der Vermieter mit dem Mieter Kontakt 

aufnehmen. 

 

Es gelten die allgemeinen Gesetzesbestimmungen gemäss Schweizerischen Obligationenrecht. 

http://www.wfreiag.ch/

